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Stadt Braunlage 31. Januar2025 
- 931-03/BTG/2022 -

Bekanntmachung 

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31 .12.2022 der Braunlage Tourismus 
GmbH sowie Entlastung der Geschäftsführung gemäß § 31 i.V. mit§ 32 EigBetrVO. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31 .12.2022 der Braunlage Tourismus GmbH durch die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
pmg consulting GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ellrich 

hat zu folgendem Bestätigungsvermerk geführt: 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Braunlage Tourismus GmbH, Braunlage, - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Braunlage Tourismus GmbH, Braunlage, für das Geschäftsjahr vom 01 . Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesell
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertrags
lage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersach
sen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit§ 
317 HGB, § 157 Satz 2 NKomVG und der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersach
sen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
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die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge
genstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverord
nung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsvorordnung 
des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han
delsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge
sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun
deslandes Niedersachsen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 



Amtsblatt für die Stadt Braunlage v. 12.02.2025 / Ausgabe 2/2025 18

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit§ 317 HGB, § 157 Satz 2 NKomVG und den Vorschriften der Eigenbetriebs
verordnung des Bundeslandes Niedersachsen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Ad
ressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund
haltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter -
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig
keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig
keiten , irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön
nen. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dies~r Systeme der Gesellschaft 
abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
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vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen . Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Ellrich, 07. September 2023 

pmg consulting GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ellrich 

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Goslar hat den Prüfungsbericht der pmg consulting 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ellrich mit folgendem Feststellungsvermerk versehen: 

„Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 sowie der Bestätigungsvermerk wurden 
zur Kenntnis genommen. Ergänzende Bemerkungen waren vom Rechnungsprüfungsamt nicht zu tref
fen. 

Goslar, den 28.09.2023 

Landkreis Goslar 
Rechnungsprüfungsamt 

gez. Britta Sauthof 

(Britta Sauthof) 

Die Gesellschafterversammlung der Braunlage Tourismus GmbH hat am 13.12.2023 folgende Be
schlüsse gefasst: 

„Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss per 31 .12.2022 auf Beschlussempfehlung 
Aufsichtsrates der Braunlage Tourismus GmbH und auf Grundlage des Weisungsbeschlusses des 
Rates der Stadt Braunlage vom 28.11.2023 wie folgt fest: 

Bilanz 

Aktiva 
Passiva 

Der Bilanzgewinn beträgt 

6.458.568,78 € 
6.458.568,78 € 

252.542, 77 € 
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Gewinn- und Verlustrechnung 

Erträge 
Aufwendungen 

Jahresüberschuss per 31.12.2022 
Gewinnvortrag 

Bilanzgewinn per 31.12.2022 

2.27 4.125,82 € 
2.185.047,85 € 

89.077,97 € 
163.484,80 € 

252.542. 77 € 

Die Gesellschafterversammlung billigt den „Bericht des Betriebsausschusses". 

Die Gesellschafterversammlung entlastet auf Antrag des stellv. Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn 
Buchholz den Betriebsausschuss sowie den seinerzeit amtierenden Bürgermeister der Stadt 
Braunlage im Rahmen seiner Tätigkeit im Betriebsausschuss. Der Geschäftsführung wird für das 
Jahr 2022 Entlastung erteilt. 

Ferner beschließt die Gesellschafterversammlung der Braunlage Tourismus GmbH, den Jahresüber
schuss des Jahres 2022 in Höhe von 89.077,97 € sowie dem Gewinnvortrag in Höhe von 163.464,80 
€ auf neue Rechnung vorzutragen. " 

Der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes, die Beschlüsse der Gesellschafterver
sammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Betriebsausschusses 
der Städtischen Betriebe Braunlage werden hiermit veröffentlicht. 

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Braunlage Tourismus GmbH 
liegt 

vom 13. bis 21 . Februar 2025 

zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Braunlage, Zimmer 19, 
öffentlich aus. 
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Stadt Braunlage 10.02.2025 
- 931-03/BTG/2023 -

Bekanntmachung 

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Braunlage Tourismus 
GmbH sowie Entlastung der Geschäftsführung gemäß§ 31 i.V. mit§ 32 EigBetrVO. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Braunlage Tourismus GmbH durch die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
pmg consulting GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ellrich 

hat zu folgendem Bestätigungsvermerk geführt: 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Braunlage Tourismus GmbH, Braunlage, - bestehend aus der Bi
lanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01 . 
Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan
zierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Braun
lage Tourismus GmbH, Braunlage, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31 . Dezember 
2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei
genbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaf
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grunds
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31 . Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Ge
schäftsjahr vom 01 . Januar 2023 bis zum 31 . Dezember 2023 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent
spricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit§ 317 
HGB, § 157 Satz 2 NKomVG und der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen un
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstirn-
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mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres
abschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den La
gebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein
stimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsvorordnung des Bundeslandes Nie
dersachsen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin
gen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt
nissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nieder
sachsen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen , der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe
richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über
einstimmung mit§ 317 HGB, § 157 Satz 2 NKomVG und den Vorschriften der Eigenbetriebsverord
nung des Bundeslandes Niedersachsen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
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Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal
tung. 

Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - fal
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge
ben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö
rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie
hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
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etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen ." 

pmg consulting GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ellrich 

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Goslar hat den Prüfungsbericht der pmg consulting 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ellrich mit folgendem Feststellungsvermerk versehen: 

„Den anliegenden Prüfungsbericht habe ich als zuständiges Rechnungsprüfungsamt nachgeprüft und 
mich dem Prüfungsergebnis angeschlossen. Ergänzende Bemerkungen waren vom Rechnungsprü
fungsamt nicht zu treffen. Ergänzende Bemerkungen waren vom Rechnungsprüfungsamt nicht zu tref
fen ." 

Goslar, den 29.10.2024 

Landkreis Goslar 
Rechnungsprüfungsamt 

gez. Britta Sauthof 

(Britta Sauthof) 

Die Gesellschafterversammlung der Braunlage Tourismus GmbH hat am 18.12.2024 folgende Be
schlüsse gefasst: 

„Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss per 31 .12.2023 auf Beschlussempfehlung 
Aufsichtsrates der Braunlage Tourismus GmbH und auf Grundlage des Weisungsbeschlusses des 
Rates der Stadt Braunlage vom 12.12.2024 wie folgt fest: 

Bilanz 

Aktiva 
Passiva 

Der Bilanzgewinn beträgt 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Erträge 
Aufwendungen 

Jahresüberschuss per 31.12.2023 
Gewinnvortrag 

Bilanzgewinn per 31.12.2023 

7.116.353,15€ 
7.116.353, 15 € 

427.808,53 € 

2.429.854,84€ 
2.254.589,08 € 

175.265,76 € 
252.542,77 € 

427.808,53 € 
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Die Gesellschafterversammlung billigt den „Bericht des Aufsichtsrates". 

Die Gesellschafterversammlung entlastet auf Antrag des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn 
Baumann den Aufsichtsrat. Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2022 Entlastung erteilt. 

Ferner beschließt die Gesellschafterversammlung der Braunlage Tourismus GmbH, den Jahresüber
schuss des Jahres 2023 in Höhe von 175.265,76 € sowie dem Gewinnvortrag in Höhe von 252.542,77 
€ auf neue Rechnung vorzutragen ." 

Der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes, die Beschlüsse der Gesellschafterver
sammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Betriebsausschusses 
der Städtischen Betriebe Braunlage werden hiermit veröffentlicht. 

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Braunlage Tourismus GmbH 
liegt 

vom 13. bis 21. Februar 2025 

zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Braunlage, Zimmer 19, 
öffentlich aus. 
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Stadt Braunlage 10. Februar 2025 
- 931-03/BTMG/2023 -

Bekanntmachung 

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Braunlage Tourismus 
Marketing GmbH sowie Entlastung der Geschäftsführung gemäß§ 31 i.V. mit § 32 EigBetrVO. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Braunlage Tourismus Marketing GmbH durch 
die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
pmg consulting GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH 

hat zu folgendem Bestätigungsvermerk geführt: 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Prüfungsurteile 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Braunlage Tourismus Marketing GmbH, Braunlage, - bestehend
aus der Bilanz zum 31 . Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 01 . Januar 2023 bis zum 31 . Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Braunlage Tourismus Marketing GmbH, Braunlage, für das Geschäftsjahr vom 01 . Januar 2023 bis 
zum 31 . Dezember 2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei
genbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsens i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesell
schaften geltenden handelsrechtl ichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31 . Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 01 . Januar 2023 bis zum 31 . Dezember 2023 und • vermittelt der beigefügte 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Be
langen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesell
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit§ 317 
HGB, § 157 Satz 2 NKomVG und der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen un
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben . Wir sind 
von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
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berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres
abschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben . Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Niedersachsn i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein
stimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nie
dersachsen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin
gen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt
nissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nieder
sachsen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe
richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über
einstimmung mit§ 317 HGB, § 157 Satz 2 NKomVG und den Vorschriften der Eigenbetriebsverord
nung des Bundeslandes Niedersachsen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
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wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un
richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und La
geberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - fal
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel , ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge
ben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben . 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö
rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann . 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie
hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män
gel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen ." 
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pmg consulting GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ellrich 

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Goslar hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft pmg consulting GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ellrich, mit folgendem Fest
stellungsvermerk versehen: 

„Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Braunlage Tourismus Marketing GmbH 
sowie der Bestätigungsvermerk wurden zur Kenntnis genommen. Ergänzende Bemerkungen waren 
vom Rechnungsprüfungsamt nicht zu treffen." 

Goslar, den 23.10.2024 

Landkreis Goslar 
Rechnungsprüfungsamt 

gez. Britta Sauthof 

(Britta Sauthof) 

Die Gesellschafterversammlung der Braunlage Tourismus Marketing GmbH hat am 17. Dezember 
2024 folgende Beschlüsse gefasst: 

„Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss per 31.12.2023 auf Beschlussempfehlung 
des Aufsichtsrates der Braunlage Tourismus Marketing GmbH und Weisung des Rates der Stadt 
Braunlage wie folgt fest: 

Bilanz 

Aktiva 
Passiva 

Der Bilanzgewinn beträgt 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Erträge 
Aufwendungen 

Jahresüberschuss per 31.12.2022 
Gewinnvortrag 

Bilanzgewinn per 31.12.2022 

467.827,83 € 
467.827,83 € 

30.120,52 € 

1.541.316,83 € 
1.528.866,80 € 

12.450,03 € 
17.670,49 € 

30.120,52 € 

Die Gesellschafterversammlung billigt den „Bericht des Aufsichtsrates". 

Die Gesellschafterversammlung entlastet auf Antrag des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn langer den 
Aufsichtsrat und entlastet die Geschäftsführung. 

Ferner beschließt die Gesellschafterversammlung der Braunlage Tourismus Marketing GmbH, den 
Jahresüberschuss des Jahres 2023 in Höhe von 12.450,03 € sowie den Gewinnvortrag in Höhe von 
17.670,49 € auf neue Rechnung vorzutragen." 
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Der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes, die Beschlüsse der Gesellschafterver
sammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Aufsichtsrates sowie 
der Geschäftsführung werden hiermit veröffentlicht. 

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Braunlage Tourismus Mar
keting GmbH liegt 

vom 13. bis 21. Februar 2025 

zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Braunlage, Zimmer 19, 
öffentlich aus. 
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Stadt Braunlage 
Luftkurort 
Braunlage Sommerfreizeit und Wintersport 600 - 1000 m ü. NN . 

Der Bürgermeister Luftkurort 
Bergstadt St. Andreasberg 

Öffentliche Zustellung 

Erholungsort 
Hohegeiß 

Das nachfolgend bezeichnete Schriftstück der Stadt Braunlage wird öffentlich zugestellt 
(§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches 
Verwaltungszustellungsgesetz) . 

Schreiben / Bescheid vom Bescheid über die Erhebung der Grundbesitzabgaben 2025 
vom 27.01 .2025 

Kassenzeichen 01/0002-8583/001-002 

Name, Vorname Schröder, Sabine 
Letzte bekannte Anschrift 11155 Lost Creek Terrace II Unit # 205 
des Empfängers BRADENTON, FLORIDA 34211 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

Für die vorbezeichnete Person sind Bescheide unter o.a. Kassenzeichen erlassen worden, 
die nicht zugestellt werden konnten, da 

[RI der Aufenthaltsort unbekannt ist und diesbezügliche Ermittlungen ohne Erfolg blieben. 

D eine Zustellung gern. § 9 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) nicht möglich ist oder 
keinen Erfolg verspricht. 

Das Schriftstück kann vom Empfänger oder einer von ihm bevollmächtigten Person gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises bei folgender Stelle während der Öffnungszeiten 
eingesehen oder abgeholt werden: 

Behörde Stadt Braunlage 
AbteilunQ Steueramt 
Anschrift Herzog-Johann-Albrecht-Straße 2 

38700 BraunlaQe 
Zimmer 9 

Das Schriftstück gilt gern. § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG als zugestellt , wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung mehr als zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die öffentliche Zustellung Fristen in Gang setzen kann, nach deren 
Ablauf Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

----=---------
Braun!_age, de~ 28.01.2025 ;1;'... t 

O ,., ~ -\ 
Der Burgerme1ster ( ~ --,--1 '_,,.: 

/ ~ 1~- :\ ' 
11 1:1 f, : ·, &c " 

; :V:h?~~}: ·: 
, ' 

(langer) ~ •• ,., 

Sprechstunden: Tel. : 05520 / 940-0 SPKHI-{; < IBAN: DE86 2595 0130 0001 0002 80, BIC: NOLADE21HIK 
Mo, Di, Do, Fr 08.30 - 12.00 Uhr Fax: 05520 / 940-222 BLSK Braunlage IBAN: DE79 2505 0000 0025 8022 24, BIC: NOLADE2HXXX 
Do 14.00 - 17.30 Uhr Email: stadt@stadt-braunlage.de Volksbank Braunlage IBAN: DE43 2789 3359 0010 4265 30, BIC: GENODEF1BLG 
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Stadt Braunlage 
Luftkurort 
Braunlage Sommerfreizeit und Wintersport 600- 1000 m ü. NN. 

Der Bürgermeister Luftkurort 
Bergstadt St. Andreasberg 

Öffentliche Zustellung 

Erholungsort 
Hohegeiß 

Das nachfolgend bezeichnete Schriftstück der Stadt Braunlage wird öffentlich zugestellt 
(§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches 
Verwaltungszustellungsgesetz) . 

Schreiben / Bescheid vom Bescheid über die Erhebung der Grundbesitzabgaben 2025 
vom 27.01 .2025 

Kassenzeichen 01/0002-9202/001-002 

Name, Vorname Maier, Edib 
Letzte bekannte Anschrift Am Kurpark 3 
_des Empfänr::iers 38700 Braunlaqe 

Für die vorbezeichnete Person sind Bescheide unter o.a. Kassenzeichen erlassen worden, 
die nicht zugestellt werden konnten, da 

[8] der Aufenthaltsort unbekannt ist und diesbezügliche Ermittlungen ohne Erfolg blieben. 

D eine Zustellung gern. § 9 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) nicht möglich ist oder 
keinen Erfolg verspricht. 

Das Schriftstück kann vom Empfänger oder einer von ihm bevollmächtigten Person gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises bei folgender Stelle während der Öffnungszeiten 
eingesehen oder abgeholt werden: 

Behörde Stadt Braunlage 
Abteilunq Steueramt 
Anschrift Herzog-Johann-Albrecht-Straße 2 

38700 Braunlaqe 
Zimmer 9 

Das Schriftstück gilt gern. § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung mehr als zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die öffentliche Zustellung Fristen in Gang setzen kann, nach deren 
Ablauf Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Braunjage, den 28.01 .2025 / <0-t·-; ··•-;-..., .. 

71.

. r B • rg •• meiste~ ;~' r~ _ l·\ · ... ;,1_ Q ~~ r f ,.. i.- i •• ·, , \ \ 
! • • J}:.J{j~.t:~':-:~ ~ 

(Lang~r) \ ;;, ':(-~{;~!~ j ~/ 

~ 3 / 
--------

Sprechstunden: Tel.: 05520 / 940-0 SPK HI GS PE IBAN: DE86 2595 0130 0001 0002 80, BIC: NOLADE21 HIK 
Mo, Di, Do, Fr 08.30 - 12.00 Uhr Fax: 05520 / 940-222 BLSK Braunlage IBAN: DE79 2505 0000 0025 8022 24, BIC: NOLADE2HXXX 
Do 14.00 - 17.30 Uhr Email: stadt@stadt-braunlage.de Volksbank Braunlage IBAN: DE43 2789 3359 0010 4265 30, BIC: GENODEF1BLG 
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Stadt Braunlage 
Luftkurort 
Braunlage Sommerfreizeit und Wintersport 600 - 1000 m ü. NN. 

Der Bürgermeister 

.. 

Luftkurort 
Bergstadt St. Andreasberg 

Offentliche Zustellung 

Erholungsort 
Hohegeiß 

Das nachfolgend bezeichnete Schriftstück der Stadt Braunlage wird öffentlich zugestellt 
(§ 1 O Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches 
Verwaltungszustellungsgesetz). 

Schreiben / Bescheid vom Bescheid über die Erhebung der Grundbesitzabgaben 2025 
vom 27.01.2025 

Kassenzeichen 01/0001-8771/001-002 

Name, Vorname Maier, Azra 
Letzte bekannte Anschrift Am Kurpark 3 
des EmpfänQers 38700 BraunlaQe 

Für die vorbezeichnete Person sind Bescheide unter o.a. Kassenzeichen erlassen worden, 
die nicht zugestellt werden konnten, da 

IBJ der Aufenthaltsort unbekannt ist und diesbezügliche Ermittlungen ohne Erfolg blieben. 

D eine Zustellung gern. § 9 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) nicht möglich ist oder 
keinen Erfolg verspricht. 

Das Schriftstück kann vom Empfänger oder einer von ihm bevollmächtigten Person gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises bei folgender Stelle während der Öffnungszeiten 
eingesehen oder abgeholt werden: 

Behörde Stadt Braunlage 
AbteilunQ Steueramt 
Anschrift Herzog-Johann-Albrecht-Straße 2 

38700 Braunlage 
Zimmer 9 

Das Schriftstück gilt gern. § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung mehr als zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die öffentliche Zustellung Fristen in Gang setzen kann, nach deren 
Ablauf Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Braunlage, den 28.01.2025 

D; rz · rgermeister 

h g:,) 

-r., 

I i'.:I 
\-

,j'.'I 

cn 

Sprechstunden: Tel.: 05520 / 940-0 SPK HI GS PE IBAN: DE86 2595 0130 0001 0002 80, BIC: NOLADE21HIK 
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Stadt Braunlage 
Luftkurort 
Braunlage Sommerfreizeit und Wintersport 600 - 1000 m ü. NN. 

Der Bürgermeister Luftkurort 
Bergstadt St. Andreasberg 

Öffentliche Zustellung 

Erholungsort 
Hohegeiß 

Das nachfolgend bezeichnete Schriftstück der Stadt Braunlage wird öffentlich zugestellt 
(§ 1 O Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches 
Verwaltungszustellungsgesetz). 

Schreiben / Bescheid vom Bescheid über die Erhebung der Grundbesitzabgaben 2025 
vom 27.01.2025 

Kassenzeichen 01/0002-6661/001-002 

Name, Vorname Ves Immobilien-Management GmbH 
Letzte bekannte Anschrift Sommerfelder Straße 27 
des Empfängers 04299 Leipzig 

Für die vorbezeichnete Person sind Bescheide unter o.a. Kassenzeichen erlassen worden, 
die nicht zugestellt werden konnten, da 

[8] der Aufenthaltsort unbekannt ist und diesbezügliche Ermittlungen ohne Erfolg blieben. 

D eine Zustellung gern . § 9 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) nicht möglich ist oder 
keinen Erfolg verspricht. 

Das Schriftstück kann vom Empfänger oder einer von ihm bevollmächtigten Person gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises bei folgender Stelle während der Öffnungszeiten 
eingesehen oder abgeholt werden: 

Behörde Stadt Braunlage 
Abteilung Steueramt 
Anschrift Herzog-Johann-Albrecht-Straße 2 

38700 Braunlaoe 
Zimmer 9 

Das Schriftstück gilt gern. § 1 O Abs. 2 S. 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung mehr als zwei Wochen vergangen sind . Es wird 
darauf hingewiesen, dass die öffentliche Zustellung Fristen in Gang setzen kann, nach deren 
Ablauf Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Brau_nlage, den 28.01.2025 
Der ür ermeister 

Sprechstunden: Tel. : 05520 / 940-0 
Mo, Di, Do, Fr 08.30 - 12.00 Uhr Fax: 05520 / 940-222 
Do 14.00- 17.30 Uhr Email: stadt@stadt-braunlage.de 

SPK HI GS PE IBAN: DE86 2595 0130 0001 0002 80, BIC: NOLADE21 HIK 
BLSK Braunlage IBAN: DE79 2505 0000 0025 8022 24, BIC: NOLADE2HXXX 
Volksbank Braunlage IBAN: DE43 2789 3359 0010 4265 30, BIC: GENODEF1 BLG 



Amtsblatt für die Stadt Braunlage v. 12.02.2025 / Ausgabe 2/2025 35

Stadt Braunlage 
Luftkurort 
Braunlage Sommerfreizeit und Wintersport 600 - 1000 m ü. NN. 

Der Bürgermeister 

•• 

Luftkurort 
Bergstadt St. Andreasberg 

Offentliche Zustellung 

Erholungsort 
Hohegeiß 

Das nachfolgend bezeichnete Schriftstück der Stadt Braunlage wird öffentlich zugestellt 
(§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches 
Verwaltungszustellungsgesetz). 

Schreiben / Bescheid vom Bescheid über die Erhebung der Gewerbesteuer-
Vorauszahlung 2025 vom 07.01.2025 

Kassenzeichen 01/0001-8771/900-001 

Name, Vorname Maier, Azra 
Letzte bekannte Anschrift Am Kurpark 3 
des Empfängers 38700 Braunlage 

Für die vorbezeichnete Person sind Bescheide unter o.a. Kassenzeichen erlassen worden, 
die nicht zugestellt werden konnten, da 

[8] der Aufenthaltsort unbekannt ist und diesbezügliche Ermittlungen ohne Erfolg blieben. 

D eine Zustellung gern. § 9 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) nicht möglich ist oder 
keinen Erfolg verspricht. 

Das Schriftstück kann vom Empfänger oder einer von ihm bevollmächtigten Person gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises bei folgender Stelle während der Öffnungszeiten 
eingesehen oder abgeholt werden: 

Behörde Stadt Braunlage 
Abteilung Steueramt 
Anschrift Herzog-Johann-Albrecht-Straße 2 

38700 Braunlage 
Zimmer 9 

Das Schriftstück gilt gern. § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung mehr als zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die öffentliche Zustellung Fristen in Gang setzen kann, nach deren 
Ablauf Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

/0~ 
I~~ r:-r-, ~-, 
(., i/\ !1A! \ 
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Braunlage, den 28.01.2025 
Der Bü g7 eister 
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